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ANALYSEN UND BERICHTE

Grundsätze und Strategien 
von Umweltschutzmaßnahmen

Harald Jürgensen, Hamburg*

Im Verlauf des steigenden industriellen Wachs
tums ist die natürliche Absorptionsfähigkeit der 

Umwelt zur Minderung und zum Abbau der bei 
Produktion und Konsum entstehenden Abfälle und 
Emissionen (Disseminationen) in den industriellen 
Ballungsgebieten weitgehend ausgeschöpft. Neben 
das Problem der Versorgung der Gesellschaft mit 
Gütern ist das Problem der Entsorgung getreten.

Unentgeltliche Faktorlelstung

Betrachtet man die Dissemination als notwendige 
Folge jedes Versorgungsprozesses, so wird deut
lich, daß die Nutzung der Natur als Aufnahmemedi
um von Umweltbelastungen ökonomisch als nicht 
entgoltene Faktorleistung zu deuten ist. Luft, Was
ser und so weiter sind somit nicht allein Ressour
cen, soweit sie als Input in der Produktion Verwen
dung finden, sondern ebenso, soweit sie als Auf
nahmemedium der Umweltbelastungen dienen. Da 
eine solche Nutzung natürlicher Ressourcen nicht 
Bestandteil des marktlichen Bewertungsprozesses 
ist, wird für sie auch kein Preis entrichtet. Solange 
die Umwelt als freies Gut gelten konnte, weil 
Selbstreinigungskraft und Regenerierfähigkeit in 
ausreichendem Maße zur Verfügung standen, 
brauchte hieraus keine Verfälschung des marktwirt
schaftlichen Rechnungszusammenhanges zu ent
stehen. Wenn aber im Zuge des industriellen 
Wachstums die Umweltqualität zum knappen Gut 
und somit zur ökonomischen Variablen geworden 
ist, sind Verzerrungen der Preisstruktur und Fehl
lenkungen der Ressourcen die Folge, solange ihre 
Nutzung nicht entgolten wird. Umweltnutzungen bei

* )  Auszug aus H. J ü r g e n s e n : Auswirkungen von Maßnahmen 
des Umweitschutzes auf die industrielie Entwicklung und die 
Standortwahl der Unternehmen. Bericht Nr. 6 für die Konferenz: 
Industrie und Gesellschaft in der Gemeinschaft, im April 1972 in 
Venedig.

Produktion und Konsum, deren ökonomischer Re
flex die hierbei entstehenden Social Costs darstel
len, sind daher durch Preissignale in die privatwirt
schaftliche Kostenrechnung zu integrieren.

Umweltpolitische Zielsetzungen

Die Bundesregierung definiert Umweltpolitik als 
„die Gesamtheit aller Maßnahmen, die notwendig 
sind, um dem Menschen eine Umwelt zu sichern, 
wie er sie für seine Gesundheit und für ein men
schenwürdiges Dasein braucht, um Boden, Luft und 
Wasser, Pflanzen- und Tierwelt vor nachteiligen 
Wirkungen menschlicher Eingriffe zu schützen und 
um Schäden und Nachteile aus menschlichen Ein
griffen zu beseitigen“').

Maßstab der Umweltpolitik sind hiernach vor allem 
gesellschaftliche Grundwerte wie Gesundheit und 
menschenwürdiges Dasein der Bürger. Wenn auch 
jede Konkretisierung umweltpolitischer Zielsetzun
gen den Bezug zu den Grundwerten der Gesell
schaft wahren muß, dürfen freilich nicht ökonomi-

') Umweitprogramm der Bundesregierung, Drucksache VI/2710, 
Bonn 1971, S. 6.
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sehe Auswirkungen der Umweltbelastungen für die 
Produktionssphäre vernachlässigt werden. Aus 
ökonomischer Sicht kann somit die Definition nicht 
hinreichend sein. Statt dessen ist an den ökonomi
schen Problemen selbst anzuknüpfen.

Wird der Umweltschutz in das magische Vieleck 
wirtschaftspolitischer Ziele einbezogen, erweist 
sich der Konflikt zwischen Wirtschaftswachstum 
und Umweltqualität als vordringliches Problem. 
Zielkonflikte mit anderen wirtschaftspolitischen 
Zielsetzungen, zum Beispiel Preisniveaustabilität 
oder Verteilungsnormen, ergeben sich erst unter 
dem weiteren Aspekt einer Anlastung der bei um
weltpolitischen Maßnahmen entstehenden Kosten 
oder einer Zurechnung der durch Umweltbelastun
gen entstandenen Schäden. Das ökonomische Ziel 
konkretisiert sich in einer Forderung nach ange
messenem Wachstum unter der Nebenbedingung 
hinlänglicher Umweltqualität oder einer Verbesse
rung und Sicherung unter der Nebenbedingung 
eines Wachstumszieles. Daneben sind Wettbe
werbsverzerrungen als Folge der umweltspezifi
schen Social Costs zu beseitigen oder einzudäm
men, um die Effizienz des Wirtschaftsprozesses zu 
verbessern. In bezug auf das Wachstumsziel käme 
dieser Wettbewerbspolitik instrumentaler Charak
ter zu.

Die wachstumspolitische Zielsetzung führt im Zu
sammenhang mit der Nebenbedingung der Um
weltentlastung zu einer neuen inhaltlichen Bestim
mung des Begriffs des technischen Fortschrittes. 
In der neoklassischen Wachstumstheorie ist der 
technische Fortschritt als catch-all-Größe zur Er
klärung von Effizienzsteigerungen jeglicher Art 
herangezogen worden, so daß seine alleinige Be
zugsgröße das Wachstum des Bruttosozialproduk
tes ist. In der Sozialproduktsrechnung werden hin
gegen keine Social Costs berücksichtigt. Diese 
aber sind vielfach wiederum die Folge der nach der 
herkömmlichen Theorie als technische Fortschritte 
bezeichneten neuen Produkte und Produktionsver
fahren. Insofern ist das Bruttosozialprodukt eine 
verfälschende Bezugsgröße des Fortschrittsbegrif
fes. Eine Förderung des technischen Fortschritts 
im Rahmen der Wachstumspolitik unter der Neben
bedingung umweltpolitischer Ziele muß auf der 
Grundlage einer Kosten-ZErtrags-Rechnung erfol
gen, für die das Bruttosozialprodukt in der bisheri
gen Definition keine Maßgröße darstellt.

Formulierung von Mindestnormen

Zur Realisierung der Forderung, ein bestimmtes 
Wachstumsziel des Bruttosozialproduktes unter 
der Bedingung einer Verminderung der Umwelt
belastungen zu erreichen, wird man ohne explizit 
formulierte Mindestnormen oder Toleranzgrenzen, 
getrennt nach den unterschiedlichen Ursachen der

Belastungen, nicht auskommen können. Durch sol
che Grenzen der Tragfähigkeit und Zumutbarkeit 
von Belastungen aufgrund der jeweiligen Verhält
nisse und des Standes eines objektiv gesicherten 
technischen Wissens erfährt die Nebenbedingung 
des Wachstumszieles seine konkrete Ausgestal
tung.

Die ökologische Leistungsfähigkeit eines Raumes 
setzt sich aus einer Vielzahl einzelner Schwellen
werte der Belastung beziehungsweise Belastbar
keit zusammen, und die Gesamtheit der einzelnen 
Werte repräsentiert den für den betrachteten Raum 
geforderten Standard. Erstellt man in diesem Sin
ne einen Kataster, dessen Schwellenwerte die re
levanten ökologischen Gegebenheiten eines Rau
mes widerspiegeln, bieten sich Ansatzpunkte für 
wirtschaftspolitische Entscheidungen und daran 
anknüpfende Maßnahmen. Denn die Entschei
dungsträger werden in die Lage versetzt, räum
liche Differenzen zu erkennen und die Frage zu 
beantworten, welche Räume um welche Art und 
welches Maß an Mehrbelastungen aufnahmefähig 
beziehungsweise überlastet sind. Der bisher er
reichte Belastungsgrad kann berücksichtigt wer
den, denn er kommt ja in der Schwellenwertfest
legung zum Ausdruck. Bei der Festlegung selbst 
handelt es sich um politische Entscheidungen, „die 
sich offen an den jeweiligen Zielprioritäten zu le
gitimieren haben“ )̂. Sie kann daher auch nicht 
durch bloße Bezugnahme auf Maßstäbe einer vom 
Staat unabhängigen Wirtschaft und Technik vor
genommen werden, deren Berücksichtigung ge
sellschaftlicher Bedürfnisse nicht gesichert ist’).

Harmonisierung der Maßnaiimen

Da die spezifische Belastbarkeit der Räume in den 
Standortentscheidungen der Unternehmen ver
nachlässigt wird, ist die vorhandene räumliche 
Allokation nur unvollkommenes Abbild der optima
len Verteilung im Raum. Die umweltpolitischen 
Maßnahmen, die der Entzerrung solcher Fehllen
kungen dienen, steigern zwar die Effizienz des 
Wirtschaftsprozesses, sie müssen aber zugleich 
dem Prinzip der Wettbewerbsgleichheit sowohl auf 
nationaler wie auf Gemeinschaftsebene dienen. 
Daher ist eine Harmonisierung der Maßnahmen 
erforderlich. Eine regional unterschiedliche Hand
habung in der behördlichen Praxis würde gerade 
jene Allokationsverzerrungen fördern, zu deren 
Beseitigung sie ergriffen wurden.

Die besondere Problematik zeigt sich vor allem 
auf internationaler Ebene. Um die spezifischen 
Allokationsvorteile bisher wenig industrialisierter 
und daher wenig belasteter Räume innerhalb der

=) E. R e h b i n d e r :  Umweltschutz, ln : Umwelt 2/71, S. 26. 
=) E. R e h b i n d e r ;  Umweltschutz, a.a.O., S. 26.

246 WIRTSCHAFTSDIENST 1972/V



UMWELTSCHUTZ

Gemeinschaft nutzen zu können, sind vereiniieit- 
lichende Regelungen für die Gemeinschaft uner
läßlich. Diese Regelungen betreffen einmal die 
Prinzipien der umweltpolitischen Entscheidungen, 
zum anderen die Durchführung der gemäß dieser 
Prinzipien ergriffenen Maßnahmen, nämlich die 
gemeinsame Bestimmung von Ausnahmeklauseln 
und die zeitliche Abstimmung von Übergangsperio
den. Besondere Probleme erwachsen aus dem 
möglichen Export von Umweltbelastungen, wenn 
Emissionen über die Atmosphäre in andere Staats
gebiete getragen werden oder verschmutzte Was
serläufe mehrere Staatsgebiete durchschneiden. 
Hier ist die Übertragung nationaler Kompetenzen 
auf zu schaffende Organisationen der Gemein
schaftoder supranationale Behörden notwendig.

Klassifikation der lUaßnahmen durch Strategien

Die Einsatzmodalität aller vorhandenen und poten
tiellen Maßnahmen kann durch Strategien klassifi
ziert werden, die sowohl zeitliche als auch räum
liche Aspekte umgreifen. Die zeitlich dimensionier
ten Strategien richten sich einerseits auf solche 
Aktivitäten, die neu einsetzen, und greifen dem
nach dort ein, wo Neugründungen, Betriebsverle
gungen und -erweiterungen, betriebliche Umstel
lungen und Veränderungen, neue Produktionsver
fahren und neue Produkte anstehen. Da die beste
henden Konstellationen belastungsverursachender 
Erscheinungen nicht radikal von heute auf morgen 
im Sinne des Umweltschutzes umgewälzt werden 
sollen, ist andererseits eine sukzessive Verbesse
rung des status quo anzustreben.

Darüber hinaus sind bestimmte standortbedingte 
Belastungen beziehungsweise Social Costs vom 
Grad der Agglomeration in der Weise abhängig, 
daß zwar mit wachsender Agglomeration sowohl 
die Vorteile als auch die Social Costs zunehmen, 
jenseits eines bestimmten Punktes hingegen die 
Wachstumsrate der Social Costs die Vorteile der 
Größe und Nähe überwiegt, die dann in Nachteile 
der Enge Umschlägen. Die Aufgabe einer räumlich 
dimensionierten Strategie besteht in diesen Fällen 
darin, Agglomerationstendenzen in bestimmten 
Teilräumen zu hemmen und die Qualität der Stand
ortfaktoren in jenen Gebieten zu verbessern, die 
sich bezüglich ihrer ökologischen Leistungsfähig
keit als belastbar erweisen, mit anderen Worten: 
Deglomerationen zu fördern. Mit den zeitlich und 
räumlich determinierten Strategien würde gleich
falls eine sektorale Beeinflussung einhergehen, 
sofern diese Strategien auf die Produktionsstruk
tur der verarbeitenden Industrie verändernd ein
wirken, um Strukturverschiebungen im Hinblick auf 
die Umweltentlastung herbeizuführen.

Zur Anlastung der Social Costs ist von der Bun
desregierung das Verursacherprinzip als Maxime

formuliert worden*). Neben der allokationsfördern- 
den Wirkung hat es den Vorzug, dem Kriterium der 
Gleichheit zu genügen. Wenn aber mit den Besei
tigungseffekten der Umweltschutzmaßnahmen 
auch Kompensationseffekte zur Neutralisierung 
negativer Auswirkungen des Wachstums gefördert 
werden, wird erkennbar, daß das Verursacherprin
zip zwar Grundlage, nicht aber generelle Leitmaxi
me für Kostenbelastung und Vorsorge für Umwelt
schäden sein kann. Ob ökonomische Hebel oder 
direkte Verhaltenssteuerung in einer bestimmten 
Umweltsituation den Vorzug verdienen, ist unter 
Abwägung von Gesichtspunkten wie der Verhält
nismäßigkeit, Zumutbarkeit für Betroffene und Ge
samtwirtschaft und Effizienz im Sinne der Umwelt
schutzziele zu entscheiden®). Es kann ja nicht 
grundsätzlich darum gehen, bei konstanter Technik 
das Produktionsniveau des Verursachers von So
cial Costs zu mindern oder seine Standortentschei
dungen aufgrund fehlender Alternativen auszuset
zen. Insofern sprechen die Kriterien für die Wahl 
der Maßnahmen stark für ein Mischsystem aus di
rekter Verhaltensregulierung und ökonomischen 
Hebeln.

Aufgabe einer Umweltschutzgesetzgebung

Die vorhandenen und potentiellen Maßnahmen des 
Umweltschutzes umspannt ein weiter Rahmen, der 
von der Schaffung rechtlich-organisatorischer Nor
men zur Formulierung langfristiger Rahmenbedin
gungen für den Wirtschaftsprozeß bis zu einem 
System von Anreizen und Begünstigungen für be
triebswirtschaftliche Aktivitäten reicht.

Die Möglichkeiten der Rechtssprechung zur Be
wältigung von Umweltproblemen lassen sich von 
den Möglichkeiten der Politik nicht trennen, „denn 
Umweltrecht ist ja nicht klassische Substanz des 
Rechts, also Instrument der Umweltpolitik“‘).

Das bestehende Umweltschutzrecht in der Bundes
republik von heute ist im wesentlichen aus dem 
Gewerbe- und Polizeirecht entwickelt. Es kennt die 
Gestalt des Geschädigten und setzt damit immer 
ein bereits eingetretenes schädliches oder sonst 
nachteiliges Ereignis oder die konkret vorgestellte 
Gefahr eines Schadens voraus.') Die Aufgabe 
einer künftigen Umweltschutzgesetzgebung wird 
es aber sein müssen, die Rechtsordnung einzuset
zen bei der positiven Gestaltung der Umwelt und 
der präventiven Steuerung belastender Faktoren, 
indem politische Grundentscheidungen verbindlich

*) Umweltprogramm der Bundesregierung. a.a.O., S. 10 f.
‘ ) E. R e h b i n d e r :  Umweltschutz, a.a.O., S. 25. *
‘ ) E. R e h b i n d e r :  Umweltschutz, a.a.O., S. 23.
’ )K . B o i s s e r e e :  Rechtspolitische Aspekte zum Umweltschutz. 
In; Umwelt 1/71.
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fixiert, Umweltiasten gerecht verteilt und rationale 
Entscheidungsprozesse gewährleistet werden.

Dabei i<ann das Umweltrecht nur teilweise indil<a- 
tiven Charai<ter haben, aiso Rahmengesetz mit 
punl<tuelien Lenkungsvorbehalten und allgemeinen 
Richtlinien sein, und zwar insofern, als es unter 
Festlegung eines Endtermins die Erreichung be
stimmter Standards vorschreibt®). Unter Effizienz
gesichtspunkten wird das Umweltrecht zugleich 
auch imperativer Natur sein müssen, weil auf län
gere Sicht das umweltbelastende Verhalten nicht 
erst bei Überschreiten bestimmter Grenzen mit 
punktuellen staatlichen Eingriffen beantwortet wer
den kann, sondern bereits im Ansatz bekämpft 
werden muß’).

Ferner ist es denkbar, daß Rahmengesetze für den 
gesamten räumlichen Geltungsbereich des Um
weltrechts erlassen werden und dadurch ein Ge
samtkonzept repräsentieren. In einzelnen Gel
tungszonen müssen diese Rahmengesetze jedoch 
durch spezielle Regelungen aufgefüllt werden, die 
den geographischen, geologischen, hydrologi
schen und wirtschaftlichen Besonderheiten der 
entsprechenden Gegenden, das heißt ihren spe
ziellen Schwellenwertkataster, berücksichtigen.

Nutzung des technischen Fortschritts

Eine wirksame Umweltpolitik kann auf die Hilfe 
von Wissenschaft und Technik nicht verzichten. 
Die anstehenden Probleme verlangen eine weitge
hende und steigende Nutzung des technischen 
Fortschritts sowohl als Wachstumsfaktor als auch 
zur Realisierung umweltpolitischer Ziele.

Durch die Förderung des Bildungswesens und ins
besondere der Forschung und Entwicklung läßt 
sich eine Steigerung des technischen Wissens er
reichen, die aber nur die Grundlage technischer 
Fortschritte bildet. Erst wenn neues technisches 
Wissen in neuen Verfahren und Produkten verwer
tet wird, kann man von technischem Fortschritt 
sprechen, so daß eine staatliche Unterstützung von 
Forschung und Entwicklung durch innovationsför- 
dernde Maßnahmen ergänzt werden muß. Wenn 
technischer Fortschritt einerseits in Form von auto
nomen technischen Entwicklungen auftritt und an
dererseits durch den Nachfragesog induziert wird, 
den die Gesellschaft ausübt, indem sie zu einer 
bestimmten Zeit nach ganz bestimmten Problem
lösungen verlangt, so gilt es vor allem, sich auf 
die letztere Entscheidungsform zu konzentrieren.

Dabei lassen sich drei Gruppen von Maßnahmen 
unterscheiden, die gezielt einen umweltfreundli
chen technischen Fortschritt fördern, und zwar sol

che zur Hebung des Innovationspotentials (Inven
tion), solche zur Steigerung des Innovationsanrei- 
zes und solche zur Beseitigung oder Minderung 
von Innovationshemmnissen’“).

Staatliche Innovationsanreize

Zur Hebung des Innovationspotentials gehört ne
ben dem Bildungs- und Informationswesen die 
Förderung von Forschung und Entwicklung. Sie 
dient also der potentiellen Innovation. Der Staat 
kann dabei Ausgaben für Forschung und Entwick
lung durch besondere Abschreibungssätze sowie 
Zulagen für Forschungs- und Entwicklungsinvesti
tionen begünstigen. Die Maßnahmen des Staates, 
die Anreize zu umweltentlastenden beziehungswei
se -freundlichen Innovationen schaffen oder ver
bessern sollten, sind dann am wirksamsten, wenn 
sie Aussicht auf materiellen Erfolg bieten. Daher 
gehören die Gewährung von Eigentumsschutzrech
ten an den entsprechenden Erfindungen, die steu
erliche Begünstigung von Einkünften aus diesen 
Erfindungen und die steuerliche Absetzbarkeit von 
Aufwendungen für diese Erfindungen hierzu.

ln Zukunft wären darüber hinaus Starthilfen für 
Neugründungen von Unternehmungen zur Durch
setzung einer Innovation angebracht. Die Grün
dung einer eigenen Unternehmung ist nämlich in 
jenen Fällen Voraussetzung für den wirtschaftli
chen Erfolg, bei denen eine Innovation nicht in die 
Strategie des Unternehmens paßt, in dem sie kon
zipiert worden ist. Ferner könnten die Möglichkei
ten der Beteiligungsfinanzierung kleiner und mitt
lerer Unternehmen intensiver genutzt, kleinere Fir
men stärker an der Vergabe von staatlichen For
schungsaufträgen beteiligt und die steuerliche Ver
teilung von Verlusten und Entwicklungskosten auf 
mehrere Jahre gestattet werden. Wenn gesetzliche 
Vorschriften bestimmte innovative Forderungen 
stellen, könnten für die entsprechenden Aktivitäten 
höhere Abschreibungssätze erlaubt werden. Außer
dem kann der Staat als Nachfrager technischer 
Geräte, vor ailem auch von Meßgeräten und Ver
fahren zur Erfassung von Umweltbelastungen, in
novative Forderungen stellen und damit Anreize 
geben.

Beseitigung von Hemmnissen

Da keine private Nachfrage den Erfolg von um
weltfreundlichen Innovationsprojekten bewertet, 
empfiehlt es sich, daß sich der Staat zur Beseiti
gung von Innovationshemmnissen an den Entwicl<- 
lungskosten des Herstellers beteiligt oder die An
wender finanziell begünstigt. Ebenso könnten Mit
tel zur Förderung von Erstinnovationen bereitge
stellt werden, die zum Beispiel als bedingt rück-

•) E. R e h b i n d e r :  Umweitschutz, a.a.O., S. 25.
*) E. R e h b i n d e r : Umweltschutz, a.a.O., S. 25.

’ “) O. H a t z o I d : Grundlagen und Aufgaben der Innovationsför- 
derung. ln ; Ifo-Schnelldienst 14 v. 3. 4. 70, S. 15.
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zahlbare Zuschüsse für Unternehmen vorgesehen 
sind, welche das voll<swirtschaftlich bedeutsam er
scheinende Verfahren oder Produkt erstmals her- 
stellen oder anwenden wollen, sich aber wegen 
des hohen Risikos nicht oder nur stark verzögert 
dazu entschließen können” ).

Da auch heute schon Verfahren und Einrichtungen 
bereitstehen, die in der Lage sind, Umweltbela
stungen abzubauen oder einzuschränken, ist auch 
an die Förderung ihres Einsatzes zu denken. Dies 
kann durch steuerliche Anreize, Sonderabschrei
bungen, Bewertungsfreiheiten und offene Subven
tionen für den Umweltschutz dienende Investitio
nen geschehen, ferner dadurch, daß bestehende 
steuerliche Anreize harmonisiert, verstärkt und 
ausgedehnt werden und das System behördlicher 
Anordnungen als Voraussetzung der Gewährung 
steuerlicher Vergünstigungen für bestimmte be
triebliche Umstellungen oder Veränderungen fai- 
iengelassen wird.

” ) 0. H a t z 0 I d : Grundlagen und Aufgaben der Innovationsför- 
derung, a.a.O., S. 14 ff.

Dabei ist es sinnvoll, die zeitliche Geltungsdauer 
für eine Gewährung dieser Hilfen von vornherein 
zu befristen. Andernfalls würden sie zwar zur Um
weltentlastung beitragen, aber in Form von Son- 
derbeiastungen des Staatshaushaltes bestehen 
bleiben.

Belastungen für umweltschädlgende Aktivitäten

Die Tatsache, daß sich die Aussicht auf materiellen 
Erfolg bei der Verwertung technologischer Fort
schritte als wirksamer Innovationsanreiz darstellt, 
impliziert neben der Erwartung marktlicher Erfolge 
auch die der Kostenersparnis. Der Staat kann diese 
Erkenntnis nutzen, indem er umweltschädigende 
Aktivitäten durch Abgaben finanziell belastet und 
damit bewirkt, daß sich Unternehmen in gleicher 
Weise zu kostensparenden und zudem umwelt
freundlichen Innovationen oder Umstellungen an
gehalten sehen, wie dies bereits heute zur Redu
zierung von Arbeits- oder Materialkosten ge
schieht. Die Abgaben können sich dabei auf die 
Produktion, den Input, die Emission oder die ver
ursachten Schäden beziehen. Die Erhebung von
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Abgaben auf Produkte, deren Erzeugung oder Ver
wendung Umweltbelastungen verursacht, könnte 
sich vom Standpunkt des Anreizes zur umweltent
lastenden Innovation als nachteilig erweisen.

Solange es billiger ist, die Umweltbelastungen 
durch den Einsatz von Entsorgungseinrichtungen 
als durch die Kürzung der Produktion zu reduzie
ren, würden diese Abgaben die Installation dieser 
Einrichtung verhindern, die Produktion aber unter 
Umständen kürzen’ )̂. Geht man davon aus, daß 
eine Drosselung der Produktion in vielen Fällen 
unerwünscht ist, ergeben sich Konflikte mit den 
verteilungspolitischen Zielen, wenn sich die Be
troffenen durch Überwälzung der Kosten auf die 
Nachfrager der Belastung entziehen können. Ähn
liche Probleme erwachsen aus der Erhebung von 
Abgaben auf Produktionsfaktoren, deren Einsatz 
bei dem erreichten technischen Stand der Produk
tion Umweltbelastungen hervorruft.

Gleichtnäßige Anlastung der Zusatzkosten

Die Erhebung von Abgaben auf die Emission oder 
die daraus resultierenden Schäden steht in direk
terer Verbindung zu den Ursachen, die zu finan
ziellen Belastungen führten, und bietet daher kon
kreteren Anlaß für entlastende Veränderungen. Er
forderlich wäre die Einführung einer Abgabe, die 
neben erwünschten Allokationseffekten insbeson
dere dem Prinzip der Gleichheit der Besteuerung 
Rechnung trägt. Da soziale Kosten der Umweltbe
lastung in der Regel das Ergebnis mehrgliedriger 
wirtschaftlicher Kausalbeziehungen repräsentieren, 
verlangt eine Verfolgung dieses Gleichheitsgrund
satzes unter anderem eine gleichmäßige Anlastung 
und Aufteilung der insgesamt entstandenen Zu
satzkosten auf die Einzelverursacher während 
sämtlicher Phasen der Schadensverursachung. 
Umweltschäden werden im allgemeinen erst als 
Emissionseffekte bei den Endverursachern, d. h. 
den Endgliedern der wirtschaftlichen Kausalkette, 
sichtbar. Aufgabe des Gesetzgebers muß es sein, 
in diesen Fällen eine einseitige Zahllast des End
verursachers zu verhindern. In Analogie zur gel
tenden Mehrwertsteuer würde eine Anwendung 
des Verursacherprinzips zunächst das Konzept 
einer mehrgliedrigen „Schadenszuwachsbesteue- 
rung“ nahelegen, das auf eine anteilige Zurech
nung und Anlastung identifizierbarer Kosten der 
Umweltbelastung auf die Einzelverursacher sämt
licher Phasen gerichtet ist. Ein derartiges Konzept 
muß jedoch kurz- und mittelfristig wegen des Zu
rechnungsproblems sowie der zum Teil mangeln
den Sicherung grundlegender Schadensbeziehun
gen als inoperational ausscheiden.

Statt dessen bietet sich die Alternative einer gene
rellen Emissionsabgabe an, die in erweiterter In
terpretation des Emissionsbegriffes grundsätzlich 
eine mehrphasige Besteuerung der Schadstoffpro

duktion ermöglicht. Die Auswahl der Besteue
rungsphase könnte dabei nach dem Prinzip erfol
gen, eine kostenminimale Internalisierung gegebe
ner Umweltbelastungen im Zeitablauf zu gewähr
leisten. In jenen Fällen, in denen z. B. Umweltbe
lastungen durch Verbrennungsprodukte als brenn
stoffspezifisch identifiziert werden können, er
scheint möglicherweise anstelle einer direkten 
Emissionsbesteuerung in der Endverwendungs- 
phase eine Brennstoffbesteuerung nach Maßgabe 
des jeweiligen Schadstoffanteils angebracht. Dies 
gilt z. B. für Schwefeldioxid-Emissionen, die eine 
eindeutige kausale Beziehung zum Brennstoff
Schwefelgehalt aufweisen. Sofern in diesem Falle 
das Verfahren einer Brennstoffentschwefelung ge
genüber einer Rauchgasentschwefelung die ko
stengünstigste Vermeidungsalternative repräsen
tiert, hätte eine Besteuerung unerwünschter 
Brennstoffeigenschaften positive Allokationseffek- 
te in der Weise, daß in stärkerem Maße Anreize für 
eine Brennstoffentschwefelung geschaffen würden. 
Analog hätte sich im Zusammenhang mit Kraft
fahrzeugemissionen anstelle der administrativen 
Regelung des sogenannten „Bleigesetzes“ in der 
Bundesrepublik Deutschland die marktkonformere 
Lösung einer Besteuerung des Bleigehaltes von 
Vergaser-Kraftstoffen angeboten.

Festlegung der Bemessungsgrundlage

Bei der Festlegung der Steuerbemessungsgrund- 
lage ist jedoch generell zu beachten, daß uner
wünschte Substitutionseffekte der Schadstoffpro
duktion möglichst weitgehend ausgeschlossen 
werden; diese Gefahr negativer Nebenwirkungen 
trifft hingegen sowohl administrative als auch steu
erpolitische Einzellösungen. Signifikante Interde
pendenzen der Emissionsentstehung lassen sich 
gerade im Rahmen des umfassenden Ansatzes 
einer allgemeinen Schadstoffbesteuerung durch 
eine systemgerechte Gleichbehandlung substituti
ver Einzelkomponenten berücksichtigen. Dabei 
können zum Teil Einzelindikatoren zu aggregier
ten Steuerbemessungsgrößen zusammengefaßt 
werden, wodurch sich steuertechnische Vereinfa
chungen ergeben. So lassen sich zum Beispiel Ab
wasserbelastungen von Fließgewässern weitge
hend in generalisierten „Einwohnergleichwerten“ 
ausdrücken"), ein Gesichtspunkt, der sich be
reits in der geltenden niederländischen Abwasser- 
gebühren-Regeiung niederschlägt” ).

” ) R. Z e r b e :  Theoretical Efficiency in Poiiution Control. In: 
Western Economic Journal 1970, S. 370.
’=) w. B u c i< s t  e e g : Schaffung geeigneter Grundlagen zur ver
gleichenden Bewertung organisch und mineralisch verschmutzter 
Abwässer, Schriftenreihe des Deutschen Arbeitskreises Wasser
forschung e. V., Heft 9, Bielefeld 1965.
“ ) J. S a l z w e d e l ,  in: Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, 
Protokoll über die 3. öffentliche Informationssitzung des Innen
ausschusses und des Ausschusses für Jugend, Familie und Ge
sundheit zu Fragen des Umweltschutzes am 8. März 1971, Protokoll 
Nr. 42 und 30, S. 28.
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Am Beispiel der Verunreinigung von FlieBgewäs- 
sern werden zugleicli die Vorteile sukzessiver Net- 
toemissionsabgaben unter räumlichen Äquivalenz
gesichtspunkten deutlich; Ein Abwasserabgaben- 
System, das sich an den zusätzlichen Abwasser
einleitungen lokaler Verursacher orientiert, schließt 
sowohl räumliche Wettbewerbsverzerrungen als 
auch eine weitere Praktizierung des bisherigen 
„Roulett-Systems“ zwischen den einzelnen Anlie
gergemeinden aus” ). Als zusätzlicher steuertechni- 
sclier Vorteil bleibt die Immissionsvorbelastung 
der Gemeinde, die im Rahmen einer Bruttoabga- 
benlösung sozusagen als lokaler „Vorsteuerabzug“ 
zu berücksichtigen wäre, von vornherein außerhalb 
der Bemessungsgrundlage.

Insgesamt scheint eine derartige Emissionsabgabe 
dem Gesichtspunkt, Anreize zu gesamtwirtschaft
lichen Kosteneinsparungen durch technischen 
Fortschritt oder betriebliche Umstellung zu bieten, 
am ehesten Rechnung zu tragen.

Verbote bei irreversiblen Schäden

Schließlich werden in jenen Fällen, in denen dem 
Umweltschutz absoluter Vorrang eingeräumt wer
den muß, weil die Gefahr besteht, daß irreversible 
Schäden eintreten, auch Verbote auszusprechen 
sein.

Darüber hinaus ist an die Festlegung von Bela
stungsquoten in Form von gesetzlich verankerten 
Emissionsgrenzen für bestimmte Anlagen zu den
ken. Allerdings vernachlässigen diese direkten 
Eingriffe, daß es einerseits durchaus zweckmäßig 
sein kann, in verschiedenen Gebieten unterschied
lich hohe Belastungen zuzulassen. Sie widerspre
chen damit den Grundsätzen der Formulierung von 
Schwellenwerten. Andererseits berücksichtigen sie 
nicht, daß sich die Gesamtbelastung mit weiterer 
Ausdehnung der Produktion und einer steigenden 
Zahl neu hinzukommender Belastungsquellen er
höht, auch wenn bei jeder einzelnen Quelle den 
Vorschriften entsprechend die geforderte Quote 
nicht überschritten würde.

Ein für die Umweltentlastung und den Umwelt
schutz langfristig nutzbarer Spielraum dürfte sich 
als Folge der entsprechenden Motivation der Wirt
schaftssubjekte durch Appelle und kollektive Über
zeugungsstrategien zu individuellem Konsumver
zicht und sozial verantwortlichem Wirtschaften er
geben. Der Staat wird darauf zielen, ein Umweltbe
wußtsein zu schaffen und wachsendes Umweltbe
wußtsein zu vertiefen, indem er die Öffentlichkeit 
darüber unterrichtet, welche Gefahren im einzel
nen bestehen und zu erwarten sind, Ursachen und 
Folgen der Umweltgefahren in ihren Zusammen

hängen darstellt und über mögliche Gegenmaß
nahmen informiert“ ). Zugleich wird er aber be
strebt sein müssen, das geweckte Umweltbewußt
sein aus einem weitgehend gefühlsbetonten Be
reich fernzuhalten.

Bedeutende Rolle der Infrastrukturpolitik

Der vorangegangene Katalog mutmaßlicher und 
vorhandener Umweltschutzmaßnahmen zur Errei
chung oder Einhaltung bestimmter Schwellenwerte 
ist im wesentlichen Bestandteil der zeitlichen Stra
tegie für die Beeinflussung zukünftiger Entwicklun
gen und die Veränderung bestehender Zustände. 
Die Erwartung, daß das industrielle Wachstum 
auch in Zukunft die Bildung von Extremtypen der 
räumlichen Entwicklung in Form von Agglomera
tions- und damit Belastungszentren einerseits und 
belastungsfähigen Gebieten andererseits nicht 
ausschließt, macht den Einsatz von Maßnahmen 
im Rahmen der räumlichen Strategie notwendig. 
Sie kann sich dabei zum Teil der Instrumente be
dienen, die der zeitlichen Strategie zur Verfügung 
stehen, wenn sie mit steuerlichen Anreizen, Sub
ventionen und steuerlichen Begünstigungen für 
Betriebsverlegungen und Neugründungen, die auf 
eine Umweltentlastung gerichtet sind, sowie gün
stigen Kapitalmarktkonditionen, Bürgschaften usw. 
Deglomerationen in der Industrieansiediungspoli- 
tik und der sektoralen Strukturpolitik fördert.

Die Maßnahmen des räumlich wirkenden Umwelt
schutzes versprechen aber nur dann Erfolg (Ver
bote und andere dirigistische Verhaltensregelun
gen freilich ausgenommen), wenn die für die unter
nehmerische Standortwahl entscheidungsrelevan
ten Faktoren nachhaltig modifiziert werden und 
sich der Aktionsraum des standortsuchenden Un
ternehmens erweitert. Insofern kommt den Maß
nahmen der Infrastrukturpolitik innerhalb der Um
weltpolitik eine bedeutende Rolle zu. Abgesehen 
von den umfangreichen Problemen der allgemei
nen Infrastrukturpolitik, die auch hier aktuell sind, 
deren Diskussion aber diesen Rahmen sprengen 
würde, bedarf die Ansiedlung umweltbelastender 
Industrien nicht zuletzt der Stimulierung eines in
dustriefreundlichen Klimas, das die geistige Bereit
schaft zur Industrieansiedlung bei der Bevölkerung 
und den Behörden aller Art auch in jenen Fällen 
gewährleistet, in denen ein vorhandenes Umweit- 
bewußtsein der Aufnahme belastender Industrien 
entgegensteht und das Risiko leerlaufender Infra
strukturkapazitäten erhöht. Erst dann kann die pri
vatwirtschaftliche Initiative die Infrastrukturinvesti
tionen als Initialzündung auffassen und die ge
schaffenen Möglichkeiten durch entsprechende 
Investitionen nutzen.

") J. S a  1 z  w  e  d  e  1 1 a .a .O ., S . 8.
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'*) Umweltprogramm der Bundesregierung, a.a.O., S. 21.
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